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1650 September 17 . , Zug A

VERTRAG"ENTZWÜSCHENT BEIDEN H. BRUDERENH. [ALT] LANDTAMAN
BEAT [II . ZURLAUBEN] UND H. [GARDE- ]HAUPT[MANN] HEIN¬
RICH [ I . ] ZURLAUBEN, BETRÄFFENT JHREN [GARDE- ] FANEN
[=KOMPAGNIE] JN FRAN CKHRE ICH"

"Erstlich wird H. Hauptm . Heinrich [ I . ] Zurlauben seinem Jungen

Vetteren [ Heinrich  II . Zurlauben ] sein gewessner Lüttenant associier-
ten Hauptman , nebet Uebergab der patenten , einmal uff die Reis Mittel
gäben , undt avisen durch welche Er zur Compagnie reisen , dieselbige
Versechen , Erhalten und widerumb eröffnen möge , Je nach notturft und
der Sachen beschaffenheit , undt soi bis zu Endt des Jahrs Von Dato Mo¬

natlichen Jme Junge Hauptm . Verheissen sein 100 Kr . Zuger wehrung , umb
das Uebrig aber Ordenliche rechnung halten , Nutz und schaden bis zu
End des Lauffenden Jahrs dem Eiteren H. Hauptm . zu dienen.

Zukünfftigen Jenner [ 1651 ] ^ soll der Jünger Hauptman die Hauptman¬
schafft gäntzlichen anträtten , mit Nutz und schaden , undt das dan der
Soldaten schulden und widerschulden , wie der bruch ist , gägen Jeden
abgerechnet werden . Und solle dem Eiteren Hauptman Luth uffgerichten
accorden A° 1636 ^ undt [ 16 ] 48 ^ die 150 Fr . Monatlichen , und uff sein
absterben [ was dann bereits am 5 . Oktober 1650 der Fall sein sollte - ]
halb so vill seinen Khindern [Anna Maria , Maria Magdalena und Maria

Theresia Zurlauben ] erschiessen.
Weiters so soll Er der Eitere Hauptman allerley guote Mittel zu Er-
gentzung [ =Werbung ] der Compagnie nit Underlassen.

Jtem was zu Ergenzung an bahrem geldt möchte usgäben werden , dasselbig
soll geschechen mit willen und Vorwüssen beider H. Hauptlüthen.
Weiters habendt sich beede H. Bruderen H. [alt ] Aman [ Beat II . Zurlau¬
ben ] und H. Hauptman Heinrich [ I . Zurlauben ] sich dahin miteinandern
erlütteret , das zu beederseits Jhre Erben undt Nachkhommende Jhre ge-
troffne accorden zuhalten , mit diser Erleüterung , wan die Compagnie

widerumb Complet verblibt [ - 1650 wurde dann aber die um ihren halben
Mannschaftsbestand reduzierte Kompagnie Zurlauben mit der gleichfalls
reduzierten Kompagnie von Gardehptm . Johann Anton Stoppa zu einer
Vollkompagnie zusammengelegt - ] , sollend die accord Luth buchstabens

gehalten werden , so sy aber wider Verhoffen uff ein halbe Capitulation
wurde , solle alsdan die Récognition auch nur halb observiert und ge¬
halten werden.

Es behaltet auch H. Hauptman Heinrich der Eitere Jhme vor , Jnnerthalb

6 Jahren 3 Jahr by der Compagny zu dienen , nach seinem belieben und
gelegenheit . Jedoch solle Ein Hauptman nit minder dienen als ein Jahr.



Actum . . .

Jn bysin H . Obersten [ Ludwig von ] Rool [ =Roll ] , H . Hauptm . [ Johann

Balthasar ] Honegger [ und ] H . Vetteren [Heinrich II . Zurlauben ] .
NB. Jst nit underschriben worden und nit angenommen , weil Er zu vor¬

theilig war ” .

"Copie de Za main de mon OneZe HoneggeA.”

1) S . AH 58/122 2 ) s . AH 32/85
3 ) s . AH 22/25 , 34 , 35 ; 89/157 , 158

Kopie , von Johann Balthasar Honegger . Glosse von Heinrich II . Zurlau¬
ben . - AH 89 , 268 - 269 - Blatt 269 r  leer


	[Seite]
	[Seite]

